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Liebe Leserinnen und Leser, 
 

eine weitere Plenarwoche ist zu Ende, in welcher Maß-

nahmen zur Linderung der Folgen des Coronavirus 

beschlossen wurden.  

Die öffentliche Diskussion wurde von einer angeblichen 

Impfpflicht und vom Immunitätsnachweis beherrscht. Ich 

möchte an dieser Stelle gleich klarstellen: Eine Covid19-

Impfpflicht war zu keiner Zeit geplant und ist auch künftig 

nicht geplant! Außerdem führen wir hier eine Scheindebatte 

über einen Wirkstoff, der noch gar nicht existiert. 

Der Immunitätsnachweis ist im Gesetzentwurf nicht mehr 

enthalten. Wir wissen gegenwärtig noch nicht einmal, ob 

und wie lange nach einer Erkrankung von einer Immunität 

ausgegangen werden kann, oder ob z.B. jemand infektiös 

sein kann, obwohl bei ihm bereits Antikörper nachgewiesen 

werden können und er keine Symptome zeigt. An der 

Beantwortung dieser vielen Fragen arbeitet die Forschung 

gerade weltweit unter Hochdruck. 

 

Woran arbeiten wir noch? Das Kurzarbeitergeld wird 

gemessen an der Bezugsdauer und der Zahl zu 

betreuender Kinder auf bis zu 87 Prozent des Gehalts 

erhöht. Das ist notwendig, da der Großteil von 

Tarifverträgen eine derartige Erhöhung nicht vorsieht. Für 

Arbeitsuchende wird die Bezugszeit des Arbeits-

losengeldes I um bis zu drei Monate verlängert. Niemand 

darf aufgrund der Pandemie in die Grundsicherung 

rutschen. 

 

Ziel unserer Krisen-Politik muss die Förderung des gesell-

schaftlichen Zusammenhalts sein. Wo immer möglich 

werden wir deshalb staatliche Hilfen für Großunternehmen 

mit Auflagen versehen, um die Ausschüttungen von Boni 

an wenige sowie die Unterhaltung von Zweigstellen in 

Steueroasen zu unterbinden.  

 

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie ein schönes 

Wochenende. Bitte bleiben Sie gesund! 
 

Ihre   

 

 

mailto:sabine.dittmar@bundestag.de
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CORONA-PANDEMIE 

KURZARBEITERGELD 
WIRD ERHÖHT 
 

Höheres Kurzarbeitergeld, längeres Ar-

beitslosengeld, Unterstützung für Fami-

lien mit kleinem Budget: Das von der 

Koalition in den Bundestag einge-

brachte „Sozialschutz-Paket II“ sieht 

wichtige Hilfen vor, um soziale Auswir-

kungen der Corona-Pandemie zu be-

grenzen. 

Das Kurzarbeitergeld ist ein sehr wir-

kungsvolles Instrument, um Arbeitsplätze 

zu sichern und Brücken über die Zeit der 

Krise zu bauen. Für die Beschäftigten be-

deutet das, dass sie ihren Job behalten. Es 

bedeutet aber bislang auch, dass sie auf 

bis zu 40 Prozent ihres Lohns verzichten. 

Über mehrere Monate hinweg mit erhebli-

chen Lohneinbußen zurechtzukommen, ist 

für viele Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

nehmer aber nur schwer möglich. 

Darum haben die Sozialdemokratinnen 

und Sozialdemokraten in der Koalition 

durchgesetzt, dass das Kurzarbeitergeld 

erhöht wird, wenn Beschäftigte aufgrund 

der Corona-Krise weniger als 50 Prozent 

arbeiten. Dann wird das Kurzarbeitergeld 

ab dem vierten Monat von 60 auf 70 Pro-

zent (bzw. von 67 auf 77 Prozent für Haus-

halte mit Kindern) und ab dem siebten Mo-

nat auf 80 Prozent (bzw. 87 Prozent) er-

höht. 

Außerdem werden die Möglichkeiten er-

weitert, sich etwas hinzuzuverdienen: Bis-

lang wurden nur Hinzuverdienste aus sys-

temrelevanten Tätigkeiten nicht auf das 

Kurzarbeitergeld angerechnet. Künftig sol-

len Hinzuverdienste aus allen Tätigkeiten 

anrechnungsfrei bleiben, wenn sie zusam-

men mit dem Kurzarbeitergeld die Höhe 

des bisherigen Monatseinkommens nicht 

überschreiten. Die Neuregelungen zur 

Kurzarbeit sollen bis zum 31. Dezember 

2020 gelten. 

Der Gesetzentwurf sieht außerdem vor, 

soziale Härten für Arbeitslose abzufedern. 

Wer seine Arbeit verloren hat, hat es der-

zeit besonders schwer: Vermittlung und 

Weiterbildung sind eingeschränkt, die 

Chancen gerade jetzt eine Stelle zu finden 

gering. Deshalb soll das Arbeitslosengeld I 

für diejenigen um drei Monate verlängert 

werden, deren Anspruch zwischen dem 1. 

Mai und dem 31. Dezember 2020 enden 

würde. 

Familien, die zusätzlich zu wirtschaftlichen 

Schwierigkeiten von Kita- und Schulschlie-

ßungen betroffen sind, leiden besonders 

unter den Folgen der Pandemie. Gerade 

Eltern mit kleinem Budget sollen deshalb 

besonders unterstützt werden. Für Kinder 

aus bedürftigen Familien wird das kosten-

lose warme Mittagessen gesichert, das sie 

normalerweise in der Schule oder der Kita 

erhalten. Damit sie in der aktuellen Situa-

tion auch zu Hause nicht darauf verzichten 

müssen, sollen die Kommunen die Mittel 

aus dem Bildungs- und Teilhabepaket so 

flexibel einsetzen können, dass das kos-

tenlose Essen den Kindern nach Hause o-

der zur Abholung an die Schule geliefert 

wird. 

Soziale Dienste und Einrichtungen enga-

gieren sich besonders, um in der Corona-

Krise Hilfe zu leisten. Indem künftig auch 

Frühförderstellen in das Sozialdienstleis-

ter-Einsatzgesetz aufgenommen werden, 

wird deren wichtige Arbeit zur Förderung 

von Kindern mit Behinderungen oder Ent-

wicklungsauffälligkeiten gesichert. 

Die Funktionsfähigkeit von Arbeits- und 

Sozialgerichtsbarkeit muss gewährleistet 

bleiben: Seine Rechte einklagen zu kön-

nen, ist auch während der Corona-Krise 

wichtig und kann nicht auf Eis gelegt wer-

den. Deshalb sollen mündliche Verhand-

lungen auch per Video-Schalte geführt 

werden können. Zudem werden Gerichten 
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weitere Spielräume eingeräumt, damit sie 

arbeitsfähig bleiben, ohne die Gesundheit 

der Beteiligten aufs Spiel zu setzen. Mit 

befristeten Anpassungen im Arbeitsge-

richtsgesetz und im Sozialgerichtsgesetz 

sollen dafür die nötigen Voraussetzungen 

geschaffen werden. 

Schließlich wird mit dem Sozialschutzpa-

ket II sichergestellt, dass Waisenrenten 

auch dann (weiter-)gezahlt werden, wenn 

Ausbildungen und Freiwilligendienste 

durch die Corona-Pandemie später als üb-

lich beginnen. 

 

UNTERSTÜTZUNG FÜR 
STUDIERENDE UND DEN 
WISSENSCHAFTLICHEN 
NACHWUCHS 
 

Studierende sowie Nachwuchswissen-

schaftlerinnen und -wissenschaftler 

werden angesichts der pandemiebe-

dingten Einschränkungen besser unter-

stützt. Beim BAföG werden die Hinzu-

verdienstmöglichkeiten erweitert. Für 

Studentinnen und Studenten, die we-

gen der Krise in eine finanzielle Notlage 

geraten, stellt der Bund 100 Millionen 

Euro bereit. 

Mit dem Gesetz, das der Bundestag jetzt 

beschlossen hat, reagieren die Koalitions-

fraktionen auf die Beeinträchtigungen des 

Wissenschafts- und Hochschulbetriebs in 

Folge der Corona-Pandemie. Vorgesehen 

sind Erleichterungen und Flexibilisierun-

gen sowohl für Wissenschaftlerinnen und 

Wissenschaftler in ihrer Qualifizierungs-

phase als auch für Studentinnen und Stu-

denten. 

Konkret treten folgende Verbesserungen 

rückwirkend zum 1. März 2020 in Kraft: 

 

Erstens: Das Wissenschaftszeitvertrags-

gesetz (WissZeitVG) wird um eine zeitlich 

begrenzte Übergangsregelung ergänzt: 

Die Höchstbefristungsgrenzen für das wis-

senschaftliche und künstlerische Perso-

nal, das sich in seiner Qualifizierungs-

phase befindet, werden demnach um die 

Zeit pandemiebedingter Einschränkungen 

des Hochschul- und Wissenschaftsbe-

triebs verlängert. Beschäftigungsverhält-

nisse zur Qualifizierung, die zwischen dem 

1. März 2020 und dem 30. September 

2020 bestehen, können um sechs Monate 

verlängert werden. Damit werden die Vo-

raussetzungen dafür geschaffen, dass 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 

trotz der Sondersituation ihre Qualifizie-

rungsziele weiterverfolgen können. Die 

Höchstbefristungsgrenze kann um weitere 

sechs Monate verlängert werden, wenn 

die Krise andauern sollte. 

Zweitens: Das Bundesausbildungsförde-

rungsgesetz (BAföG) wird aufgrund der 

aktuellen Sondersituation ebenfalls er-

gänzt. Studierende sollen keine finanziel-

len Nachteile haben, wenn Vorlesungen 

wegen der Corona-Pandemie vorüberge-

hend ausfallen oder der Semesterbeginn 

verschoben wird. Wer sich während der 

Corona-Krise in systemrelevanten Bran-

chen und Berufen etwas hinzuverdient, 

soll dadurch keine Einbußen bei der BA-

föG-Förderung haben. Einkünfte aus ent-

sprechenden Tätigkeiten werden daher 

nicht auf das BAföG angerechnet. Auch 

die Definition systemrelevanter Branchen 

und Berufe wird erweitert. Denn viele wol-

len mit anpacken, ob im Gesundheitswe-

sen, in sozialen Einrichtungen oder in an-

deren Bereichen. Das soll noch besser ho-

noriert und erleichtert werden. Dies gilt 

auch für Bezieherinnen und Bezieher von 

Aufstiegs-BAföG sowie von Berufsausbil-

dungsbeihilfe und Ausbildungsgeld nach 

dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch. 
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SPD-Fraktion setzt 100 Millionen Euro 

für Nothilfefonds für Studierende durch 

Die SPD-Fraktion hat außerdem im parla-

mentarischen Verfahren durchgesetzt, 

dass auch Studierende unterstützt wer-

den, die wegen der Corona-Krise in eine 

finanzielle Notlage geraten, weil sie zum 

Beispiel ihren Nebenjob verlieren, aber 

keinen Anspruch auf BAföG haben. Um sie 

mit direkten Zuschüssen zu unterstützen, 

stellt der Bund 100 Mio. Euro für die Not-

hilfefonds der Studierendenwerke zur Ver-

fügung. Mit dem Zuschuss können die Stu-

dierendenwerke jungen Menschen in 

akuten Notlagen schnell und unbürokra-

tisch helfen. Bundesfinanzminister Olaf 

Scholz hat außerdem dafür gesorgt, dass 

die Studienkredite der Kreditanstalt für 

Wiederaufbau (KfW) zinslos gestellt wer-

den. 

„Eine Öffnung des BAföG wäre ebenso 

wünschenswert gewesen, ist aber am ide-

ologischen Widerstand von Bundesbil-

dungsministerin Anja Karliczek geschei-

tert“, kritisiert der bildungspolitische Spre-

cher der SPD-Bundestagsfraktion, Oliver 

Kaczmarek. „Für die SPD-Fraktion steht 

im Vordergrund, dass diejenigen Studie-

renden, die aktuell unverschuldet in Not 

gekommen sind, auf einfachem Weg einen 

Zuschuss für ihren Lebensunterhalt erhal-

ten können. Dieses Ziel haben wir er-

reicht.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAS ELTERNGELD WIRD 
KRISENFEST 
 

Mütter und Väter sollen wegen der 

Corona-Pandemie keine Nachteile beim 

Elterngeld haben. Dafür sorgt ein neues 

Gesetz, das der Bundestag jetzt be-

schlossen hat. 

Die Corona-Pandemie hat spürbare Aus-

wirkungen auf die Lebensweise von Fami-

lien. Dazu gehört, dass immer mehr Mütter 

und Väter die Voraussetzungen für den 

Bezug von Elterngeld nicht mehr einhalten 

können. Familien und auch werdende Fa-

milien trifft die Pandemie in verschiedener 

Hinsicht: 

 Viele Eltern, die bestimmten Berufsgrup-
pen angehören (etwa Pflegepersonal, Ärz-
tinnen und Ärzte, Polizistinnen und Polizis-
ten) sind auf Grund der aktuellen Situation 
besonders gefordert, um die notwendige 
staatliche Daseinsvorsorge zu sichern. Sie 
werden an ihrem Arbeitsplatz dringend ge-
braucht und können häufig weder über den 
Arbeitsumfang noch über die Arbeitszeit 
selbst bestimmen. Dadurch besteht das 
Risiko, dass ihnen Elterngeldmonate ver-
loren gehen. 

 Andere Berufsgruppen sind von Kurzarbeit 
oder Freistellungen betroffen und geraten 
in wirtschaftliche Notlagen. Das betrifft El-
tern, die aktuell Elterngeld beziehen und in 
Teilzeit arbeiten, aber auch werdende El-
tern, denen durch das gesunkene Einkom-
men Nachteile bei der späteren Berech-
nung der Elterngeldhöhe drohen. Denn 
Grundlage für die Höhe des Elterngeldes 
ist normalerweise das durchschnittliche 
Nettoeinkommen der letzten zwölf Monate 
vor der Geburt. 
 

Die geltenden Regelungen zum Elterngeld 

sind auf diese besondere Situation nicht 

zugeschnitten. Sie werden deshalb für be-

troffene Familien zeitlich befristet ange-

passt, um Mütter und Väter in der aktuellen 

Lage weiter effektiv mit dem Elterngeld zu 

unterstützen.  

mailto:sabine.dittmar@bundestag.de
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Im Einzelnen: 

 Eltern, die in systemrelevanten Branchen 
und Berufen arbeiten, können ihre Eltern-
geldmonate aufschieben. Eltern, die paral-
lel in Teilzeit arbeiten und sich die Kinder-
erziehung teilen, verlieren den Partner-
schaftsbonus nicht, wenn sie aufgrund der 
Corona-Pandemie aktuell mehr oder weni-
ger arbeiten als geplant. 

 Auch Eltern und werdenden Eltern, die 
durch die Corona-Krise Einkommensver-
luste haben – etwa durch Kurzarbeit – ent-
steht dadurch kein Nachteil im Elterngeld. 
Das bedeutet konkret: Kurzarbeitergeld 
und Arbeitslosengeld I, das Eltern auf-
grund der Corona-Pandemie während des 
Bezugs von Elterngeld erhalten, reduzie-
ren die Höhe des Elterngelds nicht. Bei 
werdenden Eltern werden Monate mit pan-
demiebedingten Einkommenseinbußen 
bei der Berechnung der Höhe des Eltern-
geldes nicht berücksichtigt. Dadurch wird 
verhindert, dass Ansprüche sinken. 
 

CORONA-PRÄMIE IN DER 
ALTENPFLEGE 
 

Angesichts der Corona-Pandemie brin-

gen die Koalitionsfraktionen weitere 

Maßnahmen auf den Weg, um die Ge-

sundheit der Bevölkerung zu schützen 

und die Auswirkungen auf das Gesund-

heitswesen zu bewältigen. Beschäftigte 

in der Altenpflege erhalten eine Sonder-

zahlung. 

Der Entwurf eines Zweiten Gesetzes zum 

Schutz der Bevölkerung bei einer epidemi-

schen Lage von nationaler Tragweite, über 

den der Bundestag jetzt in erster Lesung 

beraten hat, sieht eine ganze Reihe von 

Regelungen vor. Mit ihnen sollen der Infek-

tionsschutz gestärkt und negative Auswir-

kungen auf Patientinnen und Patienten, 

Krankenhäuser, Pflegekräfte sowie auf 

Studierende und Auszubildende in Ge-

sundheitsberufen aufgefangen oder abge-

schwächt werden. 

Vorgesehen ist unter anderem, dass die 

gesetzliche Krankenversicherung (GKV) 

Tests auf eine Infektion oder Immunität für 

ihre Versicherten vergüten muss. So soll 

sichergestellt werden, dass die Kassen die 

Tests auch dann bezahlen, wenn keine 

Corona-Symptome vorhanden sind. Auch 

die Gesundheitsämter werden grundsätz-

lich in die Lage versetzt, Corona-Tests 

durchzuführen. 

Stärkung des Gesundheitsdienstes 

Zudem wird der öffentliche Gesundheits-

dienst gestärkt. Hier soll durch Maßnah-

men des Bundes vor allem die Digitalisie-

rung vorangetrieben werden. Beim Robert-

Koch-Institut wird dauerhaft eine Kontakt-

stelle für den öffentlichen Gesundheits-

dienst eingerichtet. 

Das Gesetz sieht auch weitere Maßnah-

men vor, um pflegende Angehörige zu un-

terstützen und die pflegerische Versor-

gung insbesondere im häuslichen Bereich 

bei Pflegebedürftigen des Pflegegrades 1 

zu sichern. Bei Engpässen in der pflegeri-

schen Versorgung durch die Corona-Pan-

demie soll es leichter möglich sein, Pflege-

unterstützungsgeld zu erhalten. Auch die 

Inanspruchnahme des Entlastungsbetra-

ges wird vereinfacht. 

Sonderleistung für die Altenpflege 

Der Gesetzentwurf enthält darüber hinaus 

eine Regelung zur Zahlung und Refinan-

zierung einer einmaligen Sonderleistung 

(Corona-Prämie) in der Altenpflege. Zuge-

lassene Pflegeeinrichtungen werden dem-

nach zur Zahlung von gestaffelten Sonder-

leistungen (Corona-Prämien) von bis zu 

1.000 Euro an ihre Beschäftigten verpflich-

tet. Die Prämien können durch die Länder 

und Arbeitgeber weiter aufgestockt wer-

den. Die Aufwendungen für diese Corona-

Prämien werden den Pflegeeinrichtungen 

zunächst durch die soziale Pflegeversiche-

rung erstattet und im Voraus gezahlt; die 

gesetzliche Krankenversicherung beteiligt 

sich anteilig an den Kosten im ambulanten 
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Bereich. Die Länder und die Arbeitgeber in 

der Pflege können die Corona-Prämie er-

gänzend bis zur Höhe der steuer- und so-

zialversicherungsabgabenfreien Summe 

von 1.500 Euro aufstocken. 

In der zweiten Hälfte des Jahres 2020 wer-

den das Bundesgesundheitsministerium 

und das Bundesfinanzministerium mitei-

nander festlegen, in welchem Umfang die 

Gesetzliche Kranken- und Pflegeversiche-

rung Zuschüsse des Bundes zur Stabilisie-

rung der jeweiligen Beitragssätze erhalten. 

Dies wird auch die Frage der Refinanzie-

rung dieser einmaligen Prämie umfassen. 

Um sicherzustellen, dass auch in Zeiten 

von Corona die Ausbildung in den Ge-

sundheitsberufen erfolgreich durchgeführt 

werden kann, werden Rechtsgrundlagen 

für mögliche Flexibilisierungen in den Aus-

bildungen geschaffen. Das gilt unter ande-

rem für das Studium der Medizin und die 

Ausbildung in Pflegeberufen. 

ARBEIT DER PERSONAL-
RÄTE GESICHERT 
 

Die Amtszeit von Personalräten endet 

spätestens am 31. Mai des Jahres, in 

dem die turnusmäßigen Neuwahlen 

stattfinden. Derzeit erschwert aller-

dings die Corona-Pandemie die pünktli-

che Durchführung von aktuell anste-

henden Personalratswahlen. Um zu ver-

hindern, dass dadurch ab Juni Perso-

nalvertretungen unbesetzt bleiben, hat 

der Bundestag auf Initiative der Koaliti-

onsfraktionen Änderungen am Bundes-

personalvertretungsgesetz beschlos-

sen.  

Demnach können die im Amt befindlichen 

Personalvertretungen die Geschäfte im 

Rahmen eines Übergangsmandats kom-

missarisch weiterführen, wenn die Wahlen 

zu den Personalvertretungen nicht bis 

Ende Mai erfolgen oder bis zu diesem Zeit-

punkt die konstituierende Sitzung der neu 

gewählten Personalvertretungen noch 

nicht stattgefunden hat. Außerdem können 

Beschlüsse der Personalvertretungen 

auch im Rahmen von Video- oder Telefon-

konferenz gefasst werden. Die Maßnah-

men sind bis zum 31. März 2021 befristet. 

 

GESUNDHEIT 

SCHUTZ VOR 
KONVERSIONSBE-
HANDLUNGEN 
 

Therapien zur „Heilung“ von Homose-

xualität werden verboten. Auf Initiative 

der Bundesregierung hat der Bundes-

tag ein Gesetz zum Schutz vor Konver-

sionsbehandlungen beschlossen. 

Bei sogenannten Konversionstherapien 

handelt es sich um Behandlungen, die da-

rauf abzielen, die sexuelle Orientierung o-

der selbstempfundene geschlechtliche 

Identität eines Menschen zu ändern oder 

zu unterdrücken. 

Das Gesetz verbietet Konversionsbehand-

lungen an Minderjährigen generell. Bei Er-

wachsenen sind solche Behandlungen 

verboten, wenn die Betroffenen über den 

therapeutischen Nutzen der Behandlung 

getäuscht oder nicht hinreichend über Ri-

siken und die nicht bewiesene Wirksam-

keit aufgeklärt worden sind. Die Durchfüh-

rung einer Konversionstherapie bei einem 

Erwachsenen darf nicht durch Drohung er-

zwungen werden. Auch ein Volljähriger 

kann nicht wirksam in eine wie auch immer 

geartete psychische oder physische Be-

handlungsmaßnahme einwilligen, wenn er 

dazu in irgendeiner Weise genötigt worden 

ist. Auch jedes Werben, Anbieten und Ver-

mitteln von Konversionstherapien ist künf-

tig untersagt und strafrechtlich sanktio-

niert. 
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Die als Konversionsbehandlungen ange-

botenen schädlichen Maßnahmen bedeu-

ten für die Betroffenen sehr viel Leid. Das 

Gesetz ist deshalb wichtig für den einzel-

nen Menschen, dessen sexuelle und ge-

schlechtliche Identität von niemandem be-

einflusst werden darf. Es ist aber auch ein 

Signal für Akzeptanz und Selbstbestim-

mung in unserer Gesellschaft. 

 

RECHT 

HÄRTERES VORGEHEN 
GEGEN GAFFER 
 

Die Koalition will härter gegen Gaffer 

vorgehen. Wer etwa verstorbene Unfall-

opfer fotografiert, macht sich künftig 

strafbar. Auch Frauen unter den Rock 

zu fotografieren, wird verboten. 

Mit dem geplanten Gesetz zur Verbesse-

rung des Persönlichkeitsschutzes bei Bild-

aufnahmen, über das der Bundestag jetzt 

in erster Lesung beraten hat, sollen zum 

einen Schutzlücken im Strafgesetzbuch 

hinsichtlich bloßstellender Bildaufnahmen 

von verstorbenen Personen geschlossen 

werden. Denn immer öfter machen Schau-

lustige bei Unfällen oder Unglücksfällen 

Fotos oder Videos vom Geschehen und 

verbreiten diese Aufnahmen über soziale 

Netzwerke oder geben sie an die Medien 

weiter.  Für die SPD-Fraktion ist klar: Das 

Persönlichkeitsrecht des Menschen endet 

nicht mit dem Tod. Deshalb soll es zukünf-

tig strafbar sein, wenn Schaulustige bei 

Unfällen oder Unglücksfällen Fotos oder 

Videos von verstorbenen Personen ma-

chen und diese über soziale Netzwerke 

verbreiten, wenn sie geeignet sind, dem 

Ansehen der abgebildeten Person erheb-

lich zu schaden. Von der Regelung um-

fasst sind das Herstellen und das Übertra-

gen einer Bildaufnahme, die in grob anstö-

ßiger Weise eine verstorbene Person zur 

Schau stellt. 

Zum anderen verbietet das Gesetz das so 

sogenannte Upskirting. Hinter diesem Be-

griff verbirgt sich ein inakzeptabler Eingriff 

in die Intimsphäre insbesondere von 

Frauen. Anderen Personen ohne Erlaub-

nis unter den Rock zu fotografieren, diese 

Fotos in Chatgruppen zu teilen oder sogar 

kommerziell zu vertreiben, soll zukünftig 

strafbar sein. Auch das Fotografieren in 

den Ausschnitt, das sogenannte Down-

blousing, wird verboten. Der Gesetzent-

wurf sieht vor, dass zukünftig das Herstel-

len und das Übertragen einer Bildauf-

nahme insbesondere von den Genitalien, 

dem Gesäß und der weiblichen Brust straf-

bar ist, wenn diese gegen Anblick ge-

schützt sind. Auch das Gebrauchen und 

Zugänglichmachen von solchen Bildauf-

nahmen gegenüber Dritten soll sanktio-

niert werden. 

 

RECHTSDURCHSETZUNG 
IN SOZIALEN 
NETZWERKEN 
VERBESSERN 
 

Das Recht auf Meinungsfreiheit endet 

dort, wo strafbare Hetze oder Verleum-

dung beginnt. Um noch wirksamer ge-

gen strafbare Falschmeldungen und 

Hassreden in den sozialen Netzwerken 

vorzugehen und die Rechte der Nutze-

rinnen und Nutzer zu stärken, soll das 

Netzwerkdurchsetzungsgesetz weiter-

entwickelt werden. 

Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz (Netz-

DG) ist seit Oktober 2017 in Kraft. Es ver-

pflichtet Betreiber sozialer Netzwerke, of-

fensichtlich strafbare Inhalte spätestens 

nach 24 Stunden, kompliziertere Fälle in 

der Regel binnen sieben Tagen zu prüfen 

und gegebenenfalls zu löschen oder zu 

sperren. Die Betreiber müssen ein leicht 

erkennbares, unmittelbar erreichbares und 
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ständig verfügbares Verfahren zur Über-

mittlung von Beschwerden über strafbare 

Inhalte anbieten und darüber öffentlich Be-

richt erstatten. 

Die Erfahrungen und auch die bislang von 

den sozialen Netzwerken vorgelegten Be-

richte über den Umgang mit Beschwerden 

zeigen, dass das Gesetz wirkt und ein 

wichtiger Schritt in die richtige Richtung 

war. Um Defizite zu beheben und die Re-

gelungen weiterzuentwickeln, hat die Bun-

desregierung einen Gesetzentwurf zur Än-

derung des Netzwerkdurchsetzungsgeset-

zes vorgelegt, über den der Bundestag 

nun erstmals beraten hat. 

So sollen insbesondere Berichtspflichten 

konkretisiert und vereinheitlicht werden, 

um die Vergleichbarkeit und die Aussage-

kraft der Berichte sicherzustellen. Gleich-

zeitig sollen die Vorgaben zur Ausgestal-

tung des Beschwerde-Managements kon-

kretisiert und präzisiert werden. Melde-

wege zur Übermittlung von Beschwerden 

müssen direkt erreichbar und leicht be-

dienbar sein.  

Um die Rechte der Nutzerinnen und Nut-

zer zu stärken, wird ein Verfahren zur Wie-

derherstellung von Inhalten etabliert. So 

soll es ein Gegendarstellungs- und ein 

Schlichtungsverfahren geben, in denen 

Entscheidungen nochmals überprüft und 

begründet werden müssen. Eine solche 

Schlichtung kann dazu beitragen, eine au-

ßergerichtliche Lösung für Streitigkeiten 

zwischen Nutzerinnen und Nutzern und 

dem Anbieter eines sozialen Netzwerkes 

zu erreichen.  

Darüber hinaus sollen unter anderem der 

Informationsgehalt der Transparenzbe-

richte verbessert und die Durchsetzung 

von Auskunftsansprüchen effizienter ge-

staltet werden. Damit wird es einfacher, 

sich gegen ungerechtfertigte Löschungen 

zu wehren. 

 

AUSSENPOLITIK 

FRIEDENSPROZESS IN 
LIBYEN UNTERSTÜTZEN 
 

Anfang April hat die Europäische Union 

die Operation „Irini“ gestartet. Ziel ist 

es, einen Beitrag zur Umsetzung des 

UN-Waffenembargos für Libyen zu leis-

ten. Die Bundeswehr beteiligt sich mit 

bis zu 300 Soldatinnen und Soldaten an 

der Mission. Einem entsprechenden 

Antrag der Bundesregierung hat der 

Bundestag zugestimmt.  

Schwerpunkt der neuen EUNAVFOR 

MED-Operation „Irini“ ist die Umsetzung 

des Waffenembargos der Vereinten Natio-

nen für Libyen, auf dessen strikte Einhal-

tung sich die Staats- und Regierungschefs 

sowie Vertreterinnen und Vertreter interna-

tionaler Organisationen im Januar in Berlin 

verständigt hatten. Deutschland hatte sich 

in der EU für einen solchen europäischen 

Beitrag zur Durchsetzung des Waffenem-

bargos eingesetzt. Darüber hinaus soll die 

Operation auch Informationen über illegale 

Öl-Exporte aus Libyen sammeln, gegen 

Menschenschmuggel vorgehen und die li-

bysche Marine und Küstenwache ausbil-

den. 

„Irini“ soll über Einheiten in der Luft und auf 

See verfügen. So sollen Schiffe auf hoher 

See überprüft werden, die verdächtig sind, 

Waffen an Bord zu haben. Waffenlieferun-

gen an die Konfliktparteien sollen so unter-

bunden werden. Die Mission ist Teil eines 

umfassenden europäischen Gesamtan-

satzes, um Libyen zu stabilisieren und den 

politischen Friedensprozess unter Füh-

rung der Vereinten Nationen zu unterstüt-

zen. 

Das Bundeswehrmandat sieht vor, bis zu 

300 deutsche Soldatinnen und Soldaten 

im Mittelmeer außerhalb der Küstenmeere 

Libyens und Tunesiens einzusetzen. Die 
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Bundesregierung beabsichtigt, sich zu Be-

ginn mit einem Seefernaufklärer sowie mit 

Personal in den Hauptquartieren zu betei-

ligen. Spätestens ab August 2020 wird die 

Beteiligung einer seegehenden Einheit an-

gestrebt. Das Mandat gilt bis zum 30. April 

2021. Grundlage sind Beschlüsse der Eu-

ropäischen Union und Resolutionen der 

Vereinten Nationen. 

 

STABILITÄT AM HORN 
VON AFRIKA 
 

Die Bundeswehr soll sich weiterhin an 

der durch die Europäische Union ge-

führten Operation „Atalanta“ zur Be-

kämpfung der Piraterie vor der Küste 

Somalias beteiligen. Über einen ent-

sprechenden Antrag der Bundesregie-

rung hat der Bundestag in erster Le-

sung beraten. 

Die humanitäre Versorgung von notleiden-

den Menschen in Somalia, in Jemen, im 

Südsudan, im Sudan und in Äthiopien mit 

Nahrungsmitteln durch das Welternäh-

rungsprogramm (WFP) der Vereinten Na-

tionen ist maßgeblich von der Sicherheit 

maritimer Transportwege abhängig. Vor 

dem Hintergrund der aktuellen Corona-

Pandemie, die auch in diesen Ländern zu 

Infektionen geführt hat, ist die Sicherung 

dieser Transportwege umso relevanter. 

Mit Ausnahme von vereinzelten erfolglo-

sen Piratenangriffen konnte die Piraterie 

vor der Küste Somalias bereits zurückge-

drängt werden. Allerdings bleibt die Re-

gion anfällig für externe destabilisierende 

Einflüsse. Sie bleibt politisch instabil und 

fragil. Die zum Teil schwachen staatlichen 

Strukturen in der Region tragen zu inner-

staatlichen und zwischenstaatlichen Kon-

flikten um Macht, Ressourcen und Ein-

flusssphären, gewalttätigem Extremismus 

und organisierter Kriminalität bei. Hinzu 

kommen Probleme wie Armut, Nahrungs-

mittelknappheit, fragile Ökosysteme (Dür-

rerisiko), Bevölkerungswachstum, Urbani-

sierung sowie Flucht- und Migrationsbe-

wegungen. 

Durch ihre Präsenz im Seegebiet vor dem 

Horn von Afrika leistet die EU nicht nur ei-

nen Beitrag zur Bekämpfung der Piraterie 

und zur Absicherung von humanitären 

Hilfsmaßnahmen des Welternährungspro-

gramms, sondern trägt auch zur Stabilisie-

rung der Region bei. Die strategische 

Überprüfung von Atalanta wird derzeit 

durch die EU vorgenommen. Eine Fortset-

zung der Operation über 2020 hinaus hal-

ten die EU-Mitgliedstaaten ebenso wie die 

regionalen Anrainerstaaten für sinnvoll 

und erforderlich. Der Antrag der Bundesre-

gierung sieht vor, die Beteiligung bewaff-

neter deutscher Streitkräfte an Atalanta bis 

zum 31. Mai 2021 zu verlängern. Die Bun-

deswehr soll unter anderem die für die vom 

Welternährungsprogramm oder von der 

Mission der Afrikanischen Union in Soma-

lia (Amisom) gecharterten Schiffe schüt-

zen, etwa durch die Präsenz an Bord die-

ser Schiffe. Die Personalobergrenze von 

maximal 400 Soldatinnen und Soldaten 

soll bestehen bleiben. 

 

WEHRBEAUFTRAGTE 

EVA HÖGL ZUR NEUEN 
WEHRBEAUFTRAGTEN 
GEWÄHLT 
 

Die SPD-Abgeordnete Eva Högl ist am 

Donnerstag zur neuen Wehrbeauftrag-

ten des Deutschen Bundestages ge-

wählt worden. 

 Die bisherige stellvertretende Vorsitzende 

der SPD-Bundestagsfraktion wird als 

Wehrbeauftragte nach Artikel 45b des 

Grundgesetzes als Hilfsorgan des Bun-

destages bei der parlamentarischen Kon-
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trolle der Streitkräfte tätig. Zu ihren Kern-

aufgaben gehört außerdem, über die Wah-

rung der Grundrechte der Soldatinnen und 

Soldaten zu wachen. 

Als „Anwältin der Soldatinnen und Solda-

ten“ legt sie dem Bundestag einmal im 

Jahr einen umfassenden Bericht vor, in 

den Erkenntnisse einfließen, die sie unter 

anderem durch Truppenbesuche, Gesprä-

che und Eingaben aus der Bundeswehr 

gewinnt. Jeder Soldat und jede Soldatin 

hat die Möglichkeit, sich direkt und ohne 

Einhaltung des Dienstweges an die Wehr-

beauftragte zu wenden. 

„Vor etwa zwanzig Jahren wurden alle 

Laufbahnen der Bundeswehr für Frauen 

geöffnet, nun folgt mit Eva Högl wieder 

eine weibliche Wehrbeauftragte im Amt“, 

sagt die stellvertretende SPD-

Fraktionsvorsitzende Gabriela Heinrich. 

„Das ist eine Bereicherung. Eva Högl 

bringt frischen Wind und setzt neue Ak-

zente im Amt der Wehrbeauftragten. Ich 

freue mich auf die Zusammenarbeit mit 

ihr.“ 

Eva Högl war seit 2009 SPD-

Bundestagsabgeordnete für den Wahl-

kreis Berlin-Mitte. Im Amt der Wehrbeauf-

tragten folgt sie auf Hans-Peter Bartels, 

dessen fünfjährige Amtszeit endet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUNDESTAG 

ABGEORDNETE 
VERZICHTEN AUF 
DIÄTEN-ERHÖHUNG 
 

Die Abgeordneten des Deutschen Bun-

destages verzichten in diesem Jahr auf 

eine Erhöhung ihrer Diäten. Dafür hatte 

sich die SPD-Fraktion eingesetzt. 

 

Die Diäten der Bundestagsabgeordneten 

werden jährlich zum 1. Juli automatisch an 

die Lohnentwicklung angepasst. Dieses 

Verfahren stellt sicher, dass die Abgeord-

netenentschädigung angemessen und 

nachvollziehbar ist. Die für dieses Jahr 

vorliegenden Daten zur Entwicklung des 

Nominallohnindex berücksichtigen aller-

dings noch nicht die wirtschaftlichen Aus-

wirkungen der Corona-Pandemie. 

 

Mit dem jetzt vom Bundestag beschlosse-

nen Gesetz wird die Anpassung der Diäten 

im Jahr 2020 ausgesetzt. Angesichts der 

gegenwärtigen wirtschaftlichen Probleme 

und der Tausenden von Menschen, die in 

Kurzarbeit sind oder um ihren Job bangen, 

wäre die übliche Anpassung der Diäten an 

die Lohnentwicklung aus Sicht der SPD-

Fraktion in diesem Jahr nicht angemes-

sen. 
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